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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2632/81 DER KOMMISSION
vom 10 . September 1981

zur Wiedereinführung der Erhebung der Zölle für Geschirr, Haushalts - und
Toilettengegenstände, aus Porzellan , der Tarifnummer 69.11 , mit Ursprung in
Südkorea, dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3322/80 des Rates vorgesehe

nen Zollpräferenzen gewährt werden

viduelle Plafond 430 000 ECU. Am 2. September
1981 haben die in der Gemeinschaft angerechneten
Einfuhren der genannten Waren aus Südkorea den be
treffenden Plafond erreicht . Deutschland hat die

Wiedereinführung der Erhebung der Zölle beantragt .
Daher ist die Erhebung der Zölle für die betreffenden
Waren gegenüber Südkorea wiedereinzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3322/80 des
Rates vom 16 . Dezember 1980 zur Festsetzung eines
für mehrere Jahre geltenden Schemas allgemeiner
Zollpräferenzen und zu dessen Anwendung auf be
stimmte gewerbliche Waren mit Ursprung in Entwick
lungsländern im Jahr 1981 ( 1 ), insbesondere auf
Artikel 10 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom) Nr.
3308/80 des Rates vom 16 . Dezember 1980 zur Erset
zung der Europäischen Rechnungseinheit durch die
ECU in den Rechtsakten der Gemeinschaft (2 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 1 und 9 der genannten Verordnung wird
die Zollaussetzung jedem der in Anhang C aufgeführ
ten Länder und Gebiete mit Ausnahme derjenigen ,
die in Spalte 4 des Anhangs A genannt sind, im Rah
men der in Spalte 9 des Anhangs A festgesetzten Präfe
renzzollplafonds gewährt . Sobald die individuellen Pla
fonds auf Gemeinschaftsebene erreicht sind , führt die
Kommission nach Artikel 10 Absatz 1 der genannten
Verordnung auf eigene Initiative oder auf Antrag eines
Mitgliedstaats die Erhebung der Zölle bei der Einfuhr
der betreffenden Waren wieder ein .

Für Geschirr, Haushalts - und Toilettengegenstände ,
aus Porzellan , der Tarifnummer 69.11 beträgt der indi

Ab 14 . September 1981 wird die Erhebung der Zölle ,
die aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 3322/80 des
Rates ausgesetzt ist, für Einfuhren der folgenden Wa
ren mit Ursprung in Südkorea in die Gemeinschaft
wiedereingeführt :

Nummer des
Gemeinsamen Warenbezeichnung
Zolltarifs

69.11 Geschirr, Haushalts - und Toilettengegen
stände, aus Porzellan

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 10 . September 1981
Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Mitglied der Kommission

(>) ABl . Nr. L 354 vom 29 . 12 . 1980 , S. 114.
( 2 ) ABl . Nr. L 345 vom 20 . 12 . 1980 , S. 1 .


